
Unabhängigkeit des nordrhein-westfälischen Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit  

 

Im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen (S. 338 ff.) vom 

15.07.2011 wurde das „Gesetz über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit“ vom 05.07.2011 verkündet. Tag des Inkrafttretens: 

16.07.2011.  

 

§ 27 des Datenschutzgesetzes NRW bestimmt danach in Abs. 3: 

 
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist eine Landesbehörde; er hat 

seinen Sitz in Düsseldorf. Er ist oberste Dienstbehörde und trifft Entscheidungen nach § 37 

Beamtenstatusgesetz für sich und seine Bediensteten in eigener Verantwortung. Die 

Bediensteten unterstehen nur seinen Weisungen. 

 

Und die neuen Absätze 3a und 3b lauten: 

 

(3a) Für die beamtenrechtlichen Angelegenheiten des Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit in Person ist das Ministerium für Inneres und Kommunales zuständig, mit der 

Maßgabe, dass die Wahrnehmung der Zuständigkeit die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten 

für Datenschutz und Informationsfreiheit nicht beeinträchtigt. 

 

(3b) In Disziplinarangelegenheiten des Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit in Person entscheiden die Richterdienstgerichte. Auf das Verfahren vor den 

Richterdienstgerichten sind die Vorschriften des Landesrichtergesetzes anzuwenden. Die nach 

diesen Vorschriften zustehenden Befugnisse der antragstellenden Stellen übt der Präsident des 

Landtags aus. Die nicht ständigen Beisitzer des Richterdienstgerichtes müssen Mitglieder der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit sein. 

 

Und Abs. 5 hat nunmehr folgenden Wortlaut: 
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Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist für alle beamten- und 

disziplinarrechtlichen Entscheidungen sowie für alle arbeitsrechtlichen Entscheidungen 

hinsichtlich seiner Beschäftigten zuständig. Ihre Einbeziehung in den Personalaustausch in der 

Landesverwaltung wird gewährleistet. Näheres zur Personalgewinnung und zur 

Personalverwaltung kann der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit mit 

dem Ministerium für Inneres und Kommunales vereinbaren. 

 

Das Gesetz finden Sie im Gesetz- und Verordnungsblatt 2011 Nr. 16 unter 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12788&ver=8&val=1278

8&sg=0&menu=1&vd_back=N 
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